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I. Anfrage 

Am 21. Dezember 2012 eröffnete der Bundesrat das Vernehmlassungsverfahren für die Änderung 
des Bundesgesetzes über den Strassentransitverkehr im Alpengebiet (STVG). Im Rahmen dieser 
Vernehmlassung, die am 21. April 2013 endet, können auch die Kantone zur geplanten 
Gesetzesrevision Stellung nehmen. 

Mit der Änderung des STVG will der Bundesrat mit Blick auf die 2020 bis 2025 vorgesehene 
Komplettsanierung des Gotthard-Strassentunnels eine zweite Tunnelröhre bauen. Unser Land hat 
indessen bereits bedeutende Investitionen vorgenommen und wird noch weitere vornehmen, um das 
im STVG festgelegte Verbot einer Erhöhung der Verkehrskapazität der Transitstrassen konkret 
umzusetzen1. 

Laut Studien des UVEK, dessen Schlussfolgerungen vor einem Jahr von Bundesrätin Doris 
Leuthard bestätigt wurden, ist die Sanierung des Gotthard-Strassentunnels auch ohne vorgängigen 
Bau einer zweite Röhre möglich. Der Strassenverkehr kann nämlich vollständig über die Schiene 
abgewickelt werden (Autoverlad beim bestehenden Eisenbahntunnel und Lastwagenverlad beim 
neuen Basistunnel). Der Kanton Tessin wird also nicht vom Rest der Schweiz abgeschnitten. Die 
Gegner der zweiten Tunnelröhre schlagen im Übrigen noch weitere Alternativen und ergänzende 
Lösungen vor (mehr dazu auf deren Website www.sud-nord.ch). 

Da das Projekt das Nationalstrassennetz betrifft, hat es Folgen für die ganze Schweiz. Aus diesem 
Grund möchte ich die wichtigsten Elemente, die unseren Kanton betreffen, nachstehend in 
Erinnerung rufen und dem Staatsrat hierzu Fragen stellen. 

Betrachtet man das gesamte Nationalstrassennetz, ist dieses Projekt bei weiten nicht zuoberst in der 
Prioritätenordnung; denn mit einer durchschnittlichen Verkehrsbelastung von rund 17 000 
Fahrzeugen am Tag und mit 6 Unfällen mit Todesfolgen in den letzten zehn Jahren (schweizweit 
ereigneten sich in derselben Periode etwas mehr als 4000 solche Unfälle) ist dieser Abschnitt 
deutlich weniger prioritär als zahlreiche andere Abschnitte, die allesamt in den grossen 
Agglomerationen der Schweiz liegen. 

Ausserdem weist es dieselben Nachteile auf wie die Projekte in den kleineren Agglomerationen wie 
etwa Freiburg oder Bulle: Es sind Projekte mit hohen Kosten und einem begrenzten Nutzen. 

                                                 

1 Der Bund hat im Rahmen der NEAT bereits 12 Milliarden Franken für den Gotthard- und den Ceneri-Basistunnel und mehr als 1 
Milliarde Franken für den Bau eines 4-Meter-Korridors investiert. Darüber hinaus wird 2015 die neue Bahnverbindung von 
Mendrisio Richtung Varese (MEVA) eröffnet werden, dessen Kosten sich auf 134 Millionen Franken belaufen. Diese neue 
Verbindung wird unter anderem als Zubringerstrecke für den Mailänder Flughafen Malpensa dienen, schafft eine neue Verbindung 
zwischen dem Tessin und der Simplonlinie und verkürzt die Reisezeit von Lugano nach Lausanne um rund eine Stunde. 

http://www.sud-nord.ch/
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Verwendet der Bund einen Teil seiner begrenzten Mittel für das Projekt einer zweiten Röhre beim 
Gotthard-Strassentunnel, so wird dieses Geld für andere Strassenprojekte fehlen (Art. 2 Abs. 1 und 
2 des Infrastrukturfondsgesetzes), insbesondere für die Projekte in kleineren Agglomerationen. 

Ich habe somit folgende Fragen an den Staatsrat: 

1. Wie ordnet der Staatsrat das Projekt für eine zweite Röhre beim Gotthard-Strassentunnel unter 
Berücksichtigung seiner Eigenheiten und Leistungen im Vergleich zu den anderen Bedürfnissen 
auf dem Nationalstrassennetz ein? 

2. Wie schätzt er das Risiko ein, dass die Finanzierung durch den Bund einer zweiten Tunnelröhre 
die Chancen für andere Projekte verringert, die in Konkurrenz dazu stehen (z. B. in den 
Agglomerationen Freiburgs)? 

3. Welche Position wird der Staatsrat in der Vernehmlassung einnehmen (so er denn Stellung 
nimmt) und aus welchen Gründen? Falls er nicht Stellung nehmen will, weshalb? 

4. März 2013 
 
 
II. Antwort des Staatsrats 

Der 17 km lange, im Gegenverkehr befahrene Gotthard-Strassentunnel muss nach bald 40 Jahren 
Betrieb saniert werden. Wie die Schweizerische Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz 
(BPUK) befürwortet auch der Staatsrat mit Blick auf diese Sanierung den Bau einer zweiten 
Tunnelröhre ohne Kapazitätserweiterung . Dieses Projekt darf aber nicht auf Kosten der anderen 
Projekte gehen, die ebenfalls über die Spezialfinanzierung Strassenverkehr (SFSV) finanziert 
werden. 

Der Staatsrat stützt sich bei seiner Position auf folgende Argumente: 

> Sicherheit: Zwei Röhren mit je einer Fahrbahn und einem Pannenstreifen sind sicherer als eine 
Röhre mit Gegenverkehr und ohne Pannenstreifen. Insbesondere das Risiko von 
Frontalkollisionen sinkt so gegen null. Die Sicherheit im Gotthard-Strassentunnel (GST) wurde 
zwar in der Tat deutlich verbessert. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) hält in ihrer 
Analyse denn auch fest, «dass das Unfallgeschehen im Gotthard-Strassentunnel im Vergleich 
zum gesamtschweizerischen Unfallgeschehen sehr klein ist». Ein Unfall kann jedoch 
schwerwiegende Folgen für die Strassenverbindung zwischen dem Kanton Tessin und der 
übrigen Schweiz haben (beispielsweise längere Schliessung der Strassenachse), auch wenn die 
Inbetriebnahme des Eisenbahn-Basistunnels im Jahr 2017 die Folgen abschwächen wird.  

> Zukunftssicherheit: Mit einer zweiten Röhre steht künftig ein redundantes System zur 
Verfügung. Der normale Unterhalt kann ohne Sperrnächte gewährleistet werden, und die 
nächste, nach jeweils 40 bis 50 Jahren fällige Sanierung, kann ohne aufwendiges 
Verkehrsmanagement und anzubietende Alternative erfolgen, da der Verkehr bei solchen 
Arbeiten mit Gegenverkehr in einer Röhre abgewickelt werden kann, während in der anderen 
gearbeitet wird.  

> Politische Überlegungen: Der GST verbindet eine Region der Schweiz mit den übrigen Teilen 
des Lands und hat sowohl aus Sicht der Schweizer Verkehrspolitik als auch aus Sicht der 
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Wirtschaft und des Tourismus eine herausragende Bedeutung. Er stellt ausserdem eine 
unabdingbare Verbindung zwischen dem Kanton Tessin und den anderen Landesteilen sicher. 

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen kommt der Staatsrat zu den gestellten Fragen. 

1. Wie ordnet der Staatsrat das Projekt für eine zweite Röhre beim Gotthard-Strassentunnel unter 
Berücksichtigung seiner Eigenheiten und Leistungen im Vergleich zu den anderen Bedürfnissen 
auf dem Nationalstrassennetz ein? 

Es gibt andere dringliche Projekte mit einem besseren Nutzen-Kosten-Verhältnis als das Projekt für 
eine zweite Röhre beim GST. Der Staatsrat verlangt deshalb, dass der Bau der zweiten Röhre nicht 
auf Kosten von anderen dringlichen Projekten geht, die ebenfalls über die SFSV finanziert werden. 

2. Wie schätzt er das Risiko ein, dass die Finanzierung durch den Bund einer zweiten Tunnelröhre 
die Chancen für andere Projekte sinken, die in Konkurrenz dazu stehen (z. B. in den 
Agglomerationen Freiburgs)? 

Für die Beurteilung des Finanzierungsrisikos muss die Differenz der Kosten für die vom Bundesrat 
gewählte Lösung (2 Röhren, 2,8 Milliarden Franken über 10 Jahre) mit der Sanierungsvariante ohne 
zweite Röhre (1,5 Milliarden Franken über 3 Jahre), was eine Differenz von 1,3 Milliarden Franken 
ergibt, verglichen werden. 

Der Bau der zweiten Röhre wird wie alle Nationalstrassen- und Agglomerationsprojekte über die 
SFSV finanziert. Gespeist wird diese Kasse aus den Mineralölsteuererträgen, aus den Erträgen des 
Mineralölsteuerzuschlags auf Treibstoffen sowie aus dem Reinertrag der Autobahnvignette, wobei 
diese Erträge hauptsächlich wegen der verbrauchsärmeren Fahrzeuge zurückgehen. 2011 betrugen 
die Erträge 3,8 Milliarden Franken, die Ausgaben 4,5 Milliarden Franken. Die Reserven betrugen 
Ende 2011 2 Milliarden Franken und werden bald erschöpft sein. Um das programmierte Defizit der 
SFSV auszugleichen, müssen somit Massnahmen getroffen werden. Der Bundesrat beantragt 
deshalb einen Fonds zur Finanzierung der Nationalstrassen. 

Der Bau einer zweiten Röhre beim GST konkurrenziert somit andere Projekte. Auf dem Gebiet des 
Kantons Freiburg könnten die Projekte des Bundes für die Anpassung der Autobahnanschlüsse 
(z. B. Düdingen bzw. Birch–Luggiwil, Freiburg Süd oder Matran) und der Bau des neuen 
Halbanschlusses Friseneit zwischen Düdingen und Flamatt betroffen sein. 

Die anderen Projekte der Agglomerationen Freiburgs (Agglo Freiburg und Mobul) dürften hingegen 
nicht betroffen sein, da sie über den Infrastrukturfonds finanziert werden, dessen 6 Milliarden 
Franken «für die Verbesserung der Verkehrsinfrastrukturen in Städten und Agglomerationen» mit 
dem Bundesratsbeschluss vom 4. Oktober 2006 gesichert sind. 

3. Welche Position wird der Staatsrat in der Vernehmlassung einnehmen (so er denn Stellung 
nimmt) und aus welchen Gründen? Falls er nicht Stellung nehmen will, weshalb? 

Aus den oben genannten Gründen spricht sich der Staatsrat im Rahmen der Sanierung des GST für 
den Bau einer zweite Röhre aus, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind: 

> Die Kapazität des GST darf unter keinen Umständen und zu keiner Zeit erweitert werden. 
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> Für die Periode von 140 Tagen, während der vor dem Bau der zweiten Röhre eine Vollsperrung 
des Tunnels nötig ist, müssen flankierende Massnahmen geplant und deren Kosten geschätzt 
werden. 

> Der Bau einer zweiten Röhre beim GST darf die anderen dringlichen Projekte mit einem 
besseren Nutzen-Kosten-Verhältnis weder gefährden noch verspäten. 

Der Staatsrat befürwortet den Grundsatz der gebührenfreien Benutzung von öffentlichen Strassen 
und ist somit gegen die Erhebung von Strassenbenutzungsgebühren bzw. von Tunnelgebühren beim 
GST. 

16. April 2013 


